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Anhang zum Jahresabschluss 

gem.  §  51 GemHVO-Doppi k  
 

 
1.  Vorwort 

 
Der Amtsausschuss hat am 06.09.2012 beschlossen, die Doppik im Amt Ei-
derstedt einzuführen und damit die Kameral ist ik abzulösen.  
Die Eröf fnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2014 wurde am 23.11.2017 be-
schlossen, der Jahresabschluss 2014 am 12.07.2018. 
Die folgenden Jahresabschlüsse werden ebenfalls nach den Vorschr if ten der 
GemHVO-Doppik und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung aufgestel lt .   
 
Der Jahresabschluss besteht gem. § 44 (1) GemHVO-Doppik aus 

  Ergebnisrechnung 
  Finanzrechnung 
  Teilrechnungen 
  Bi lanz 
  Anhang und  
  mehreren vorgeschr iebener Anlagen. 

 
Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-
Doppik beizufügen. 
 
 
2. Al lgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Gliederung der Schlussbi lanz zum 31.12.2020 erfolgt gemäß § 48 Abs. 1 
und 2 GemHVO-Doppik.  

Für alle ab dem 01.01.2014 neu angeschaff ten oder hergestel lten Vermö-
gensgegenstände gi l t  nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik, dass diese mit den 
tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bi lanziert werden. 

Die Abschreibung erfolgt grundsätzl ich l inear über die betr iebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände r ichtet sich 
nach den Verwaltungsvorschrif ten über Abschreibungen von abnutzbaren 
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinde. 

Die Bewertungsmethoden haben sich gegenüber der Eröffnungsbi lanz zum 
01.01.2014 nicht geändert.  

Berichtigung der Eröffnungsbilanz gemäß § 56 GemHVO-Doppik 

Gemäß § 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist die Eröf fnungsbilanz im Jahresab-
schluss zu korr igieren, wenn sich bei der Aufstel lung späterer Jahresab-
schlüsse ergibt,  dass u.a. Vermögensgegenstände zu Unrecht oder mit einem 
zu hohen Wert angesetzt worden sind.  
 
In der vorläuf igen Schlussbi lanz 2015 wurde beim EK-Korrekturkonto ein Be-
trag von 179.640,51 € ausgewiesen. Ausschlaggebend hierfür sind die nach-
träglich akt ivierten Feuerwehrgerätehäuser Osterhever und Welt mit den da-
zugehörigen Grundstücken von insgesamt 346.599,-- €, die bis 31.12.2015 
noch im Eigentum des Amtes standen.  
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Dagegen zu rechnen waren 166.958,49 € für gebildete Beihi lferückstellun-
gen. Das Feuerwehrgerätehaus Tating stand zu diesem Zeitpunkt im Eigen-
tum der Gemeinde.  
 
Da die Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben jedoch zum 01.01.2015 auf  
die Gemeinden Osterhever, Tating und Welt übertragen wurden, ging damit 
auch das bewegl iche Vermögen von den bis 31.12.2014 im Amt exist ierenden 
Feuer löschverbänden auf die o.a. Gemeinden über. Dieses setzt sich wie 
folgt zusammen und ist von dem bisher igen Betrag des EK-Korrekturkontos in 
Höhe von 179.640,51 € in Abzug zu br ingen. 
 
EK-Korrekturkonto vorläufig 179.640,51 €   

Feuerwehr Osterhever 112.832,18 €    

Feuerwehr Tating 68.760,32 €      

Feuerwehr Welt 49.595,08 €      

Ausbuchung bewegliches Vermögen: 231.187,58 €   

EK-Korrekturkonto endgültig 51.547,07 €-      
 
Der Betrag von -51.547,07 € wurde in der Schlussbilanz 2015 unter der 
Position 1.1 ausgewiesen. 
 
  
Da die Wahrnehmung der Brandschutzaufgaben zum 01.01.2016 auf  die neu 
gegründeten Feuer löschverbände OH-PB-WH, WT-VW-GHK und TA-TK über-
tragen wurde, ging damit auch das unbewegl iche Vermögen (Grundstück und 
Gebäude) auf  diese über.  
 
Hierbei handelte es sich um die Feuerwehrgerätehäuser Osterhever und Welt 
mit den dazugehörigen Grundstücken von insgesamt 371.488,71 €, die bis 
31.12.2015 im Eigentum des Amtes standen. Das Feuerwehrgerätehaus Ta-
t ing stand zu diesem Zeitpunkt im Eigentum der Gemeinde, so dass die Über-
tragung von dieser auf  den Feuer löschverband TA-TK erfolgte. 
 
EK-Korrekturkonto zum 31.12.2015 51.547,07 €-     

Grundstück Feuerwehr OH 7.302,98 €         

Gebäude Feuerwehr OH 169.670,69 €    

Zuweisung vom Bund an FW OH 30.119,01 €-      

Grundstück Feuerwehr WT 9.859,52 €         

Gebäude Feuerwehr WT 184.655,52 €    

Ausbuchung unbewegliches Vermögen: 341.369,70 €   

EK-Korrekturkonto zum 31.12.2016 392.916,77 €-    
 
Der Betrag in Höhe von -392.916,77 € wurde in der Schlussbi lanz 2016 f f . 
unter der Posit ion 1.1 ausgewiesen. 
 
Aufgrund einer in 2019 durchgeführten überört l ichen Prüfung durch das Ge-
meindeprüfungsamt, waren weitere Korrekturen vorzunehmen: 
 
  Grundstück und Gebäude wurden im Jahr 2004 erworben. Allerdings wur-

den die Nebenkosten (Notar usw.) dem Grundstück nicht antei l ig zugeord-
net. Daher erhöht s ich der Restbuchwert  durch nachträgl ich vorgenomme-
ne Korrektur um 16.338,-- €. Dieser Antei l ist  beim Verwaltungsgebäude 
in Abzug zu bringen. 

 



A mt E i d ers t e dt  

17.11.2022   Se i te  3  von 7  
 

  Die Bewertung des Verwaltungsgebäudes war für das Prüfungsamt nicht  
plausibel und tei lweise offensicht l ich unr icht ig. Nach den bisherigen Da-
ten belief  sich der Restbuchwert des Gebäudes zum 31.12.2019 auf  
493.114,85 €. Aufgrund einer durchgeführten Neubewertung durch Firma 
Revision Nord wurde der Buchwert zum 31.12.2019 auf  1.428.160,11 € 
bezif fert .  Dieses ist darauf  zurückzuführen, dass u. a. der in 2010 erfolgte 
Anbau an das Verwaltungsgebäude in der EÖB nicht akt iviert  wurde. Des 
Weiteren lag hier noch eine fehlerhaf te prozentuale Aufteilung der Eigen-
tumsverhältnisse Amt Eiderstedt /  Stadt Garding zugrunde, die im Jahr 
2004, also noch vor dem Anbau, festgelegt wurde. Aus diesen Gründen 
result iert  der Korrekturbetrag in Höhe von 935.045,36 €.  

 
  Die Auf lösung der Zuweisung durch die Gemeinde SPO an das Amt Ei-

derstedt in Höhe von 341.140,68 € gem. Vertrag v. 14.08.2006 wurde ver-
sehent l ich wie bei den anderen amtsangehörigen Gemeinden zum 
01.04.2004 vorgenommen. Diese durf te jedoch erst zum 01.08.2006 be-
ginnen. Durch die Korrektur ergibt sich ein um 10.179,90 € höherer Rest-
buchwert zum 31.12.2019.  

 

  Aufgrund einer bestehenden Vol lversicherung bei der Debeka wurde ur-
sprüngl ich die Bi ldung einer Beihilferückstel lung für entbehrl ich gehalten.  
Zunächst wurde das auch vom Gemeindeprüfungsamt bestät igt. Diese Zu-
st immung wurde später im Rahmen der Ordnungsprüfung widerrufen. Da-
raufhin wurde mit einer Zwischenlösung (3% der Pensionsrückstellungen) 
gearbeitet,  so dass sich der Bestand zum 31.12.2019 auf  179.844,63 € 
bel ief .  Diese wurde im Nachhinein vom Gemeindeprüfungsamt ebenfal ls 
nicht als gesetzeskonform angesehen. Insofern mussten die hierfür erfor-
derl ichen Daten ermittelt  werden. Nach der aktuel len Datenlage musste 
sich der Bestand an Beihi lferückstellungen auf  625.091,83 € belaufen. 
Folgl ich wurde auf  der Passivseite eine Korrekturbuchung mit einem Wert 
von 445.247,20 € vorgenommen. 

 
Weitere Buchungen gegen das EK-Korrekturkonto: 
 
Die Versorgungsausgleichskasse (VAK) hat die Berechnungsgrundlage für 
die Ermitt lung der Pensionsrückstel lungen geändert.  Bisher erfolgte die Be-
rechnung auf Basis von Pauschaldaten. Zum Stichtag 31.12.2019 erfolgt die 
Ermitt lung mit den „echten“ Besoldungsdaten und dem tatsächlichen beruf l i-
chen Werdegang. Des Weiteren werden die Heubeck Richttafeln 2018 ver-
wendet. Dar in ist auch die gestiegene Lebenserwartung berücksicht igt.  Bis-
her dienten die Richt tafeln aus dem Jahr 2005 als Grundlage. 
Für die Berechnungen ab einschließl ich 2019 wurden von der VAK die Daten 
nach der bisherigen und der neuen ( indiv idual is ierteren) Berechnungsmetho-
de übermittelt .  Für den Jahresabschluss 2019 wurden zunächst einmal in ei-
nem ersten Schr it t  die Veränderungen 2019 zu 2018 entsprechend der bishe-
r igen Berechnungsmethode ergebniswirksam verbucht. In einem zweiten 
Schr it t  wurden dann zum 01.01.2020 die Bestandsveränderungen nach der 
neuen gegenüber der bisher igen Berechnungsmethode entsprechend der 
Über leitungsvorschri f t  in der GemHVO-Doppik ergebnisneutral gegen das Ei-
genkapital gebucht. Hierbei handelte es sich um einen Betrag in Höhe von 
55.297,-- €. Somit ist  der Bestand entsprechend der neuen Methode erstmals 
ausgewiesen. 
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EK-Korrekturkonto zum 31.12.2019 392.916,77 €-       

Grund und Boden Amtsgebäude 16.338,00 €      

Verwaltungsgebäude 935.045,36 €    

Zuweisung von Gem. SPO (SoPo) 10.179,90 €-      

Pensionsrückstellungen 55.297,00 €      

Beihilferückstellungen 445.247,20 €-    

Korrekturen gesamt 551.253,26 €       

EK-Korrekturkonto zum 31.12.2020 158.336,49 €        
 
Der Betrag von 158.336,49 € war in der Schlussbilanz 2020 unter der Po-
sition 1.1 ausgewiesen und wurde im Jahresabschluss 2021 aufgelöst 
bzw. mit dem Eigenkapital verrechnet.  
  

3. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen 

AKTIVA 
 
Anlagevermögen  
                                                                                                                      
Das Anlagevermögen steigt um 686.849,15 € auf  9.845.259,61 €. Dieses ist  
unter Berücksicht igung der regulären Abschreibungen auf  die Fert igstel lung 
bzw. Aktivierung der Wohnungslosenunterkunf t zurückzuführen.   
 
Umlaufvermögen  
 
Das Umlaufvermögen steigt um 3.898.308,31 € auf  17.141.799,98 €. Ursäch-
l ich hierfür ist  eine Erhöhung der l iquiden Mittel (kasseninterne Zahlungen).  
 
Aktive Rechnungsabgrenzung 
 
Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind entstandene Aufwendungen 
und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden 
Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksicht igen. Die akt ive Rechnungsab-
grenzung ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des 
neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstel l t .  Diese haben 
sich zum 31.12.2021 auf  62.863,15 € belaufen. 
 
In Schleswig-Holstein sind zusätzlich geleistete Zuschüsse für Investit ionen 
und Invest it ionsförderungsmaßnahmen an Drit te nach § 40 Abs. 7 GemHVO-
Doppik unter dieser Posit ion abzubi lden. Hierbei handelt  es sich um folgende 
geleistete Invest it ionskosten- bzw. Baukostenzuschüsse:  
 
HH-
Jahr 

Zuschussempfänger Zweck Wert zum 
31.12.2020 

Wert zum 
31.12.2021 

2005 Feuerwehr Oldenswort Erwerb Hydraulikset 1,-- € 1,-- € 
2006 Gemeinde Westerhever Ausbau Leuchtturmweg 13.100,-- € 11.900,-- € 

Summe 13.101,-- € 11.901,-- € 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 

Das Eigenkapital ergibt sich aus dem Überschuss der Aktivposten sowie der 
weiteren Passivposten „Sonderposten“, „Rückstel lungen“, „Verbindlichkeiten“ 
und „Rechnungsabgrenzungsposten“.  
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In der Amtsverwaltung Eiderstedt ist  das gesamte Eigenkapital aufgezehrt  
und es ergibt sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten.  
Dieses ist darauf  zurückzuführen, dass das Amt im Gegensatz zu den Ge-
meinden nicht großart ig über Vermögen, z.B.  Straßen und Grundstücke, ver-
fügt. Erschwerend kommen auf  der Passivseite die hohen Pensionsverpf l ich-
tungen in Form von Rückstel lungen zu.  
Gemäß § 50 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist der entsprechende Betrag auf  der 
Aktivseite der Bi lanz unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital ge-
deckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen. Dieser beträgt zum Bilanzst ich-
tag 2.792.664,50 €. 
 

PASSIVA 

Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital untergliedert sich in Al lgemeine Rücklage, Sonderrücklage,  
Ergebnisrücklage, vorgetragener Jahresfehlbetrag und Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbetrag. Es setzt sich beim Amt Eiderstedt wie folgt zusam-
men: 
 
Allgemeine Rücklage -  €                  
Sonderrücklage 1.104,26 €          
Ergebnisrücklage -  €                  
vorgetragener Jahresfehlbetrag 3.241.271,81 €   
Jahresüberschuss 447.503,05 €      
Summe 2.792.664,50 €-    
 
Die Allgemeine Rücklage ist a ls „Stammkapital“  des Amtes anzusehen.  
Unter Sonderrücklagen werden nicht aufzulösende Zuweisungen und Zu-
schüsse ausgewiesen.  
Die Ergebnisrücklage ist a ls Ver lustausgleichsfunkt ion für das Eigenkapital  
vorgesehen. Entstehende Jahresfehlbeträge werden zunächst aus der Ergeb-
nisrücklage und dann aus der Al lgemeinen Rücklage ausgeglichen, sofern die 
eingeleiteten Haushaltskonsol id ierungsmaßnahmen keinen Erfolg gebracht 
haben.  
Unter vorgetragenem Jahresfehlbetrag ist d ie Summierung al ler bisher ent-
standenen und noch nicht abgewickelten Jahresfehlbeträge auszuweisen.  
Die Posit ion Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag bildet die Situat ion des ab-
zuschl ießenden Haushaltsjahres ab. 
Die Ergebnisrücklage sol l gemäß § 25 GemHVO-Doppik mindestens 10% und 
höchstens 33% der Al lgemeinen Rücklage betragen. Diese kann gemäß § 54 
Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht auf  die empfohlenen 15% festgesetzt werden, 
da die allgemeine Rücklage keine Bestände aufweist.  
 
Sonderposten 
 
Hierbei handelt  es sich um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für An-
schaf fungen von Vermögensgegenständen und Invest it ionsmaßnahmen. Die 
Zuschüsse und Zuweisungen werden im Verhältnis zum Abschreibungszeit-
raum der damit verbundenen Anlagevermögen zeitgleich aufgelöst.  
 
Es bestehen aufzulösende Zuschüsse in Höhe von 356.017,21 €. Hierunter  
fäl l t  die Betei l igung der amtsangehör igen Gemeinden an den Baukosten des 
Verwaltungsgebäudes der Amtsverwaltung in Garding. Über einen speziel len 
Sponsoringvertrag wurde ein Dienstfahrzeug der Amtsverwaltung f inanziert .  
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Neu hinzugekommen ist eine Zuweisung von der Berufgsgenossenschaf t Holz 
und Metall für die Anschaf fung eines Dienstfahrrades für einen schwerbehin-
derten Kol legen.  
Des Weiteren wurde die Förderung der Wohnungslosenunterkunft durch die 
IB.SH in Höhe von 117.507,32 € passiviert . 
 
Es bestehen aufzulösende Zuweisungen in Höhe von 215,74 €. Hierunter fäl l t  
hauptsächlich die Förderung der Ausstel lungsausstattung und -technik des 
Museums Landschaf t Eiderstedt.  
 
Gebührenausgleich 
 
Bei Einr ichtungen, die aus Gebühren f inanziert  werden, ist  zum Jahresab-
schluss festzustel len, ob eine Über- oder Unterdeckung entstanden ist.   
Entstandene Überdeckungen sind als Sonderposten für Gebührenausgleich 
auszuweisen und dem Gebührenschuldner bei der nächsten Gebührenkalku-
lat ion gutzuschreiben bzw. zum Ausgleich eventuel l entstehender Unterde-
ckungen in Folgejahren einzusetzen.  
Mit dem Jahresabschluss 2021 konnten 10.081,80 € zugeführt werden. Der 
bestehende Sonderposten für Gebührenausgleich für die Fäkalschlammbesei-
t igung beläuf t  sich somit auf  55.594,61 € 
 
Pensionsrückstellung 

Die Beamten der Amtsverwaltung Eiderstedt erwerben während ihrer Dienst-
zeit  Versorgungsansprüche gegenüber ihrem Dienstherrn (Versorgungsan-
wartschaf t).  Die späteren Pensionen werden allerdings nicht direkt durch die 
Amtsverwaltung, sondern über die Versorgungsausgleichskasse der Kommu-
nalverbände in Schleswig-Holstein geleistet.  Die Rückstel lung ist unabhängig 
von der Abwicklung über die VAK zu bi lden, da dieser ledigl ich die Aufgabe 
übertragen wurde, der Beamte aber einen konkreten Anspruch an die Amts-
verwaltung hat.   

Die Grundlage für die Ermitt lung der auf  die Amtsverwaltung entfallenden 
Pensionsrückstel lungen sind die von der VAK übersandten Berechnungen der 
Pensionsrückstel lungen zum Stichtag 31.12.2021. Danach ergeben sich auf 
der Basis des Barwertverfahrens Rückstellungen in Höhe von 6.541.003,-- €. 

Beihilferückstellung 
 
Der Bestand der Beihi lferückstellungen gemäß § 24 GemHVO-Doppik beläuf t  
sich zum Bi lanzst ichtag 31.12.2021 auf  785.574,46 €.  
 
Altersteilzeitrückstellung 
 
Mit einem Beschäf t igten wurde eine Alterstei lzeitvereinbarung über vier Jah-
re im Blockmodel l abgeschlossen. In den ersten zwei Jahren – während der 
Akt ivphase des Beschäf t igten – s ind dieser gem. § 24 Abs. 3 GemHVO-
Doppik entsprechende Beträge zuzuführen. Der Bestand zum 31.12.2021 be-
läuf t  sich demnach auf  9.734,18 €. 
 
Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindl ichkeiten aus Krediten für Invest it ionen und Invest it ionsförde-
rungsmaßnahmen erhöhen sich um 646.444,82 € auf  7.242.763,89 €. Neben 
den regulären Tilgungsleistungen wurde für die in 2021 fert iggestellte Ob-
dachlosenunterkunf t ein Dar lehen in Höhe von 802.300,-- € aufgenommen. 



A mt E i d ers t e dt  

17.11.2022   Se i te  7  von 7  
 

 
Bei den sonst igen Vebindl ichkeiten ergbit  sich eine Erhöhung um 
3.381.980,42 € auf  14.739.513,22 €. Hierbei handelt  es s ich zum einen um 
die l iquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden, die im Rahmen der Ein-
heitskasse beim Amt geführt werden und daher als Verbindl ichkeiten gegen-
über den Gemeinden ausgewiesen sind und zum anderen hauptsächl ich um 
die Verwahrgelder. 
 
Passive Rechnungsabgrenzung 
 
Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind entstandene Aufwendungen 
und erzielte Erträge unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden 
Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksicht igen.  
Die passive Rechnungsabgrenzung ist eine Leistungsverbindl ichkeit .  Sie ent-
steht,  wenn ein Aufwand des alten Jahres erst im neuen Jahr zu einer Aus-
zahlung kommt. Diese belaufen sich auf  0,-- €. 

 
 

Anlagen zum Anhang 

Dem Anhang sind gemäß § 51 GemHVO-Doppik folgende Anlagen beigefügt: 

  Anlagenspiegel    
  Forderungsspiegel    
  Verbindl ichkeitenspiegel   
  Aufstellung der übert ragenen Haushaltsermächtigungen 
  Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaf ten 
u.a.   

 

 

Garding, 

 

 
 
Matthias Hasse  
-Amtsdirektor-  


